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Armut und Arbeit – zwei 
Seiten einer Medaille

Die Bremer Politik muss sich konkrete  
Ziele setzen 

 Seit Jahren wird das Land Bremen von weit ver-
breiteter Armut herausgefordert. Doch sie wächst 
– trotz aller politischen Maßnahmen. Als das Sta-
tistische Bundesamt im Sommer 2020 die neusten 
Daten vorlegte, hatte sich der Anteil der von Ein-
kommensarmut bedrohten Menschen erneut erhöht: 
Fast ein Viertel (24,9 Prozent) der Bremerinnen und 
Bremer war im Jahr 2019 armutsgefährdet, mehr 
als in jedem anderen Bundesland. 2009 hatte der 
Anteil noch gut ein Fünftel (20,1 Prozent) betra-
gen.1

Armut hat Folgen für jeden einzelnen betroffenen 
Menschen – für Bildung, Gesundheit, Zugang zu 
Wohnraum, soziale, kulturelle und politische Teil-
habe und nicht zuletzt für die Lebenserwartung. 
Und sie hat zugleich Folgen für den Zusammenhalt 
von Stadtgesellschaften. Die Entwicklungen soll-
ten deshalb Ansporn zum politischen Gegensteuern 
sein.

Der Initiativkreis Bremer Armutskonferenz hat der 
Politik wiederholt vorgeschlagen, eine politikfeld-
übergreifende Strategie gegen Armut zu entwickeln. 
Drei große Bereiche müssten dabei aus Sicht der 
Arbeitnehmerkammer kurz-, mittel- und langfristig 
bearbeitet werden: 

 das Verhindern, dass Menschen in Armutsle-
benslagen geraten,

 das Beenden von Armut ermöglichen,
 das Abmildern von Armutsfolgen.

In aller Kürze:

Fast ein Viertel der Bremerinnen und Bremer war im Jahr 2019 
armutsgefährdet, mehr als in jedem anderen Bundesland. Die Ten-
denz ist trotz aller politischen Maßnahmen steigend.
Armut wird wesentlich von der Arbeitswelt geprägt. Das hat Konse-
quenzen im Hinblick auf die politische Agenda für ihre Reduzierung. 
Der Beitrag schlägt eine politikfeldübergreifende Strategie gegen 
Armut vor. Als Schlaglichter werden einige Handlungsfelder benannt. 
Dazu zählen die Tarifpolitik, die Aufwärtsmobilität am Arbeitsmarkt 
durch Qualifizierung, die öffentliche Förderung von Beschäftigung, 
eine aktive Ausbildungspolitik und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf.

1 Statistisches Bundesamt (2020).

„Auch wenn es überrascht: Armut 
ist hierzulande wesentlich von der 
Arbeits welt geprägt.“
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2 Der Paritätische Gesamtverband (2020).

Abbildung 1: 
Einkommensarmut im Stadtstaat Bremen weiterhin am höchsten
Quote der Einkommensarmut im Bundesländervergleich 2018 (gemessen am Bundesmedian)

Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, amtliche Sozialberichterstattung 2020
©  Arbeitnehmerkammer Bremen
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Armut verstehen, um sie zu  
reduzieren 

Seit den Arbeitsmarktreformen ist in Deutschland 
die Gefahr nicht geringer geworden, von Einkom-
mensarmut betroffen zu sein: Die Armutsgefähr-
dungsquote stieg seit 2006 bundesweit von 14 auf 
16 Prozent im Jahr 2019, trotz guter Konjunktur, 
steigenden Beschäftigtenzahlen und rückläufiger 
Arbeitslosigkeit.

Hintergründe lassen sich an einer sich verändern-
den Sozialstruktur der Armut ablesen. Es sind nicht 
etwa Arbeitslose, Alleinerziehende oder Migran-
tinnen und Migranten, die das Gros der Armen in 
Deutschland ausmachen, auch wenn sie in ihren 

jeweiligen Statusgruppen besonders häufig von 
Armut betroffen sind. Armut ist hierzulande wesent-
lich von der Arbeitswelt geprägt. Denn – so hat es 
zuletzt der Paritätische Wohlfahrtsverband in sei-
nem jährlichen Armutsbericht vorgerechnet – ein 
Drittel aller erwachsenen Armen ist erwerbstätig 
und 30 Prozent sind in Rente, also in der Nacher-
werbsphase, in der sich die Erwerbsbiografie wider-
spiegelt.2 Die Erkenntnis, dass es die Arbeit ist, die 
Armut prägt, muss Konsequenzen für die politische 
Agenda zur Reduzierung von Armut haben.
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ausgeschöpft werden, die sich vor Ort bieten. Lan-
despolitisches Ziel sollte sein, die Armutsgefähr-
dungsquote in einem ersten Schritt wieder auf das 
Niveau von 2010 und damit auf 20 Prozent zurück-
zuführen. Es folgen einige ausgewählte Vorschläge, 
die zur Erreichung dieses Ziels beitragen können.

Das originäre politische Handlungsfeld von Land 
und Kommunen liegt darin, die Folgen von Armut 
abzumildern. Vorschläge zu diesem Komplex wür-
den den Umfang dieses Beitrags sprengen. Die Bre-
mer Politik hat zudem alle Möglichkeiten in der 
Hand, Armut präventiv entgegenzuwirken durch 
frühkindliche Bildung, gute schulische Allgemein- 
und auch Berufsbildung. Sie zu nutzen ist zugleich 
Verantwortung und Verpflichtung für Politik und 
Verwaltung vor Ort. 

Die strukturelle Reduzierung der Einkommensar-
mut ist dagegen vielfach auf bundespolitische Ent-
scheidungen angewiesen. Das gesetzliche Zurück-
drängen prekärer Beschäftigungsverhältnisse, die 
Stärkung des Tarifsystems in Kombination mit 
einem armutsfesten Mindestlohn, die Einführung 
einer Kindergrundsicherung, die Reform der Alters-
rente und nicht zuletzt die Erhöhung der Regelsätze 
in den Grundsicherungen brauchen den Bundesge-
setzgeber. Doch auch in diesen Politikfeldern kann 
das Bundesland Bremen graduelle Verbesserungen 
erreichen. Umso mehr müssen alle Möglichkeiten 

„Menschen ohne formalen beruf-
lichen Abschluss sind oftmals von 
Armut betroffen. Wir brauchen  
deshalb eine Ausbildungs- und  
Qualifizierungsoffensive.“
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Einkommensarmut durch Lohn- und 
Tarifpolitik reduzieren

Die Lohnungleichheit ist in Deutschland seit Mitte 
der 1990er-Jahre bis zum Jahr 2006 stark ange-
stiegen und verharrte bis 2014 auf hohem Niveau. 
Diese Entwicklung geht vor allem zurück auf die 
sinkende Tarifbindung.3 Die Lohnlücke zwischen 
Tarifbeschäftigten und nicht nach Tarif Beschäftig-
ten im Land Bremen beträgt 10,5 Prozent. Gerade 
bei Einkommen unterhalb von 1.500 Euro ist die 
Tarifbindung der Beschäftigten stark unterdurch-
schnittlich. Dabei stützen Tarifverträge insbeson-
dere untere Einkommensgruppen, die in individuel-
len Lohnverhandlungen in einer strukturell deutlich 
schwächeren Position sind. 

Die Erosion des Tarifvertragssystems hat die Löhne 
in den niedrigen Einkommenssegmenten immer 
weiter nach unten ausfransen lassen. Um diese Ent-
wicklung zu stoppen, hat der Gesetzgeber schließ-
lich mit dem Mindestlohn eine untere Haltelinie 
eingezogen. Doch armutsfest ist diese rote Linie 
nicht: Ein Bruttostundenlohn von derzeit 9,50 Euro 
garantiert nicht einmal einem Single mit vol-
ler Stelle ein Einkommen oberhalb der Armuts-
schwelle. Weil der gesetzliche Mindestlohn so nied-
rig ist, kann er zudem nicht die Kraft entwickeln, 
den nächst höheren Einkommensgruppen im unte-
ren Segment einen Schub nach oben zu geben. Als 
ein zentrales Instrument zur Armutsbekämpfung 
braucht es eine Kombination aus einem armuts-
festen Mindestlohn und der Stärkung der Tarifbin-
dung.

Die Landespolitik hat das Instrument des Landes-
mindestlohns. Nach Empfehlung der Landesmin-
destlohnkommission sollte er ab Januar 2021 auf 
12,12 Euro angehoben werden. Die Rechtsverord-
nung der Landesregierung sieht nun eine Erhöhung 
auf 12 Euro vor, die zum April 2021 in Kraft tritt. 
Die Steigerung des Landesmindestlohns soll zudem 
künftig an die unteren Tarifgruppen des öffentli-
chen Dienstes gekoppelt werden. Das würde Ein-
kommensarmut bei Vollzeitbeschäftigten über-
all dort lindern, wo der Landesmindestlohn gilt: In 
Bereichen, in denen das Land Bremen Arbeitgeber, 
Auftrag- oder Zuwendungsgeber ist. 

Ein wichtiges Instrument zur Stärkung der Tarif-
bindung auf Landesebene ist die Nutzung von 
Tariftreueverpflichtungen bei der öffentlichen Auf-
tragsvergabe. Mit der Neufassung der EU-Entsende-
richtlinie ist es möglich geworden, Tariftreue bei 
allen öffentlichen Aufträgen zu verlangen. Dies 
hätte zur Folge, dass bei der Erledigung eines 
öffentlichen Auftrags der regional einschlägige 
Tarifvertrag zur Anwendung käme. Falls kein Tarif-
vertrag vorliegt, würde der Landesmindestlohn grei-
fen. Die Novellierung des Bremischen Tariftreue- 
und Vergabegesetzes ist aktuell in Vorbereitung. 
Auch im Rahmen seiner Ansiedlungs- und Wirt-
schaftsförderpolitik kann das Land das Ziel einer 
Steigerung der Tarifbindung verfolgen (siehe Arti-
kel "Erosion der Tarifbindung im Land Bremen" in die-
sem Band).

Schließlich kann die Senatorin für Arbeit einen 
Tarifvertrag auf gemeinsamen Antrag der Tarifver-
tragsparteien unter bestimmten Voraussetzungen 
für allgemeinverbindlich erklären. Dadurch erlan-
gen Tarifverträge Gültigkeit auch für alle nicht tarif-
gebundenen Arbeitgeber und Beschäftigten in dem 
entsprechenden Geltungsbereich. Das Verfahren ist 
komplex und scheitert oftmals am Veto der Arbeit-
geberseite. Die Landesregierung sollte sich aktiv in 
die bundespolitische Reformdebatte zur Erleichte-
rung der Allgemeinverbindlicherklärung einschal-
ten und sich zugleich im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten für mehr allgemeinverbindliche Tarifverträge 
vor Ort einsetzen.

Aktuell werden im Land Bremen 57 Prozent der 
Beschäftigten nach Tarif entlohnt. Dieser Anteil 
sollte durch die hier diskutierten Instrumente bis 
2025 auf 62 Prozent gesteigert werden.

Aufstiege durch berufliche 
Nachqualifi zierung ermöglichen  
Ausstie ge aus der Armut

Viele Beschäftigte ohne Berufsabschluss haben nur 
ein geringes Einkommen. Sie haben allerdings kaum 
Aufstiegschancen und sind zumeist in wenig gesi-
cherter Beschäftigung. Häufig wechseln sich Phasen 
der Beschäftigung mit solchen von Arbeitslosigkeit 
ab, die oft in Langzeitarbeitslosigkeit übergehen. In 
Bremen und Bremerhaven verfügen 13 Prozent der 
Beschäftigten nicht über einen Berufsabschluss und 
tragen ein hohes Armutsrisiko.4

3 Felbermayr et al. (2014). 4 Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020).
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Das spiegelt sich auch in den Arbeitslosenquoten 
nach Qualifikationsniveau wider. Im Land Bremen 
ist fast jede dritte Einwohnerin und jeder dritte Ein-
wohner ohne Berufsabschluss arbeitslos. Insgesamt 
haben zwei von drei Arbeitslosen im Land Bremen 
keinen oder keinen verwertbaren Berufsabschluss 
(67 Prozent). Wie groß das Problem quantitativ ist, 
zeigen die absoluten Zahlen: Von den Beschäftigten 
verfügen 30.700, von den Arbeitslosen 24.000 Men-
schen nicht über einen Berufsabschluss. Die Nach-
frage am Arbeitsmarkt bezieht sich aber vor allem 
auf qualifizierte Fachkräfte.

Die Lösung liegt in der Nachqualifizierung, also 
der abschlussbezogenen Qualifizierung im Erwach-
senenalter. Das Bundesinstitut für Berufsbildung 
unterscheidet drei Wege, in späteren Jahren noch 
einen Berufsabschluss zu erreichen: Die klassische 
Umschulung bei einem Träger oder im Betrieb, Vor-
bereitungskurse zur Externenprüfung bei den Kam-
mern und die modulare Nachqualifizierung in klei-
neren Teilschritten. Die Arbeitnehmerkammer 
schlägt vor, dass die Landesregierung eine Qualifi-
zierungsoffensive startet mit dem Ziel, Aufwärtsmo-
bilität und dadurch Auswege aus Armut zu ermög-
lichen.

Für diese Qualifizierungsoffensive sollten alle wich-
tigen Akteure gewonnen und in ihre Umsetzung ein-
bezogen werden. So halten die Agentur für Arbeit 
und die Jobcenter Instrumente der Arbeitsförde-
rung bereit, die den nachträglichen Erwerb eines 
Berufsabschlusses unterstützen. Für Beschäftigte ist 
die Weiterbildungsförderung durch das Qualifizie-
rungschancengesetz stark ausgeweitet und später 
um einen grundsätzlichen Rechtsanspruch auf För-
derung einer abschlussbezogenen Weiterbildung 
ergänzt worden. Für Arbeitslose gibt es die klassi-
schen Umschulungen.

Aus der Sicht der Arbeitnehmerkammer ist es ein 
realistisches Ziel, dass die Eintritte von Arbeitslo-
sen in abschlussbezogene Weiterbildungen jährlich 
um 10 Prozent steigen. Dabei ist allein wegen des 
großen Problemdrucks besonderes Augenmerk auf 
ungelernte Arbeitslose zu legen, die von den Job-
centern gefördert werden.

Der Armut entkommen durch Arbeit 
statt Arbeitslosigkeit

Seit 2019 verfügen die Jobcenter mit dem neuen 
Förderinstrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“5 über 
eine gute Basis, den vielfach geforderten sozialen 
Arbeitsmarkt vor Ort auszugestalten und individu-
elle Möglichkeiten zu schaffen, die Armut zu been-
den. Dabei favorisiert die Arbeitnehmerkammer 
eine Doppelstrategie, die den geförderten Menschen 
und der Stadtgesellschaft gleichermaßen zugute-
kommt.

Demnach sollen – wie vom Bremer Senat geplant – 
geförderte Arbeitsplätze in solchen Stadtteilen und 
Quartieren angesiedelt werden, in denen viele Men-
schen mit geringen Einkommen wohnen. Das hilft 
insbesondere weniger mobilen Gruppen wie Eltern 
mit Kindern und Alleinerziehenden bei der Inte-
gra tion in Arbeit. Ein weiterer Vorteil solcher sozi-
alräumlichen Ansätze ist die Stärkung der lokalen 
Ökonomie. Denn der Verdienst von Menschen mit 
niedrigen Einkommen fließt meist unmittelbar in 
den alltäglichen Konsum und damit als zusätzliches 
Geld in sozial benachteiligte Stadtteile. Schließlich 
kann die soziale Infrastruktur vor Ort gestärkt wer-
den. Lokale Quartierszentren und vielfältige Stadt-
teilprojekte bieten gute Anknüpfungspunkte und 
Betätigungsfelder in sozialen Kaufhäusern, Stadt-
teilcafés, Second-Hand-Läden, Werkstätten oder der 
Verbesserung des Wohnumfeldes und in der Kinder-
spielplatzpflege. Dabei kommt es nicht allein dar-
auf an, die Interessen der lokalen Einrichtungen zu 
bedienen, sondern vor allem die Selbstwirksamkeit 
und die Kompetenzen der Beschäftigten zu fördern. 
Umso mehr bedarf es einer klugen stadtpolitischen 
Steuerung der jeweils erforderlichen Arbeitsplätze 
hinein in die Quartiere.

Zusätzlich zu dem sozialräumlichen Ansatz schlägt 
die Arbeitnehmerkammer einen branchenspezifi-
schen Schwerpunkt vor. Denn das Förderinstru-
ment „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ bietet ausdrück-
lich Anknüpfungspunkte für eine Kombination von 

5 Menschen, die mehr als sechs Jahre SGB-II-Leis-

tungen erhalten und absehbar keine Chance auf eine 

Arbeitsstelle haben, können durch öffentliche Förde-

rung in Beschäftigung kommen, und zwar für bis zu fünf 

Jahre mit einem Arbeitsvertrag und einem sozialversi-

cherungspflichtigen Lohn. Das Land Bremen kofinanziert 

die Mittel der Jobcenter, sodass über die gesamte Dauer 

ein Zuschuss für 100 Prozent der Lohnkosten möglich 

ist.
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Arbeiten und Lernen. Mit einer Förderdauer von 
fünf Jahren lassen sich dadurch sehr gute Möglich-
keiten zur Nachqualifizierung schaffen.  
Eine klug abgestimmte Architektur von Bildungs-
bausteinen kann auf die Externenprüfung bei den 
Kammern vorbereiten und so bis zum Berufs-
abschluss führen. Auch die modulare Nachqualifi-
zierung in kleineren Teilschritten ist möglich. Ein 
solcher qualifizierungsorientierter Ansatz lässt sich 
am besten branchenspezifisch realisieren. Dafür 
sollten wenige Beschäftigungsfelder ausgewählt 
werden, in denen es Personalbedarf und daher gute 
Übergangschancen gibt. Beispiele sind die Unter-
stützung sozialpädagogischer Arbeiten in Kinder-
tageseinrichtungen und Grundschulen, pflegerische 
oder hauswirtschaftliche Tätigkeiten in Pflegeein-
richtungen oder auch handwerkliche Arbeiten, 
 beispielsweise im Baugewerbe.

Das politische Ziel lautet, mindestens 1.500 öffent-
lich geförderte Arbeitsplätze im Land Bremen bis 
2023 zu besetzen, davon 20 Prozent in einem bran-
chenspezifischen Schwerpunkt mit Nachqualifizie-
rungsmöglichkeiten.

Durch bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf armutsfeste 
Beschäftigung ermöglichen

In der letzten Legislaturperiode sind in Bremen 
deutliche Fortschritte für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf erzielt worden.6 Um Eltern 
die Teilhabe an existenzsichernder Beschäftigung  
zu gewährleisten, sind aber weitere politische 
Anstrengungen und Investitionen erforderlich. 

Insbesondere der Ausbau von ganztägigen Kinder-
tageseinrichtungen und Grundschulen muss forciert 
werden, denn dadurch entstehen überhaupt erst 
die zeitlichen Spielräume für Eltern kleiner Kinder, 
einer Vollzeittätigkeit nachgehen zu können (siehe 
Artikel "Die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf 
erfordert Lösungen" in diesem Band).

Von den Familien mit Kindern unter drei Jahren 
finden aktuell rund 30 Prozent einen Betreuungs-
platz, dabei würde fast die Hälfte gern eine Betreu-
ung in Anspruch nehmen. Bei den Familien mit 
Kindern zwischen drei und sechs Jahren gilt das 
für nahezu 100 Prozent,7 einen Platz bekommen 
aber nur rund 87 Prozent. Dabei haben die Fami-
lien einen Rechtsanspruch auf ein Betreuungsan-
gebot. Besonders in kinderreichen Stadtteilen mit 
hoher Einkommensarmut ist die „Betreuungslücke“ 
überdurchschnittlich. Im Vergleich mit allen ande-
ren Bundesländern beziehungsweise Stadtstaaten ist 
sie bei den Drei- bis Sechsjährigen im Land Bremen 
mit Abstand am größten. Durch diese Druck- bezie-
hungsweise Überlastungssituation, durch die star-
ren Fristen für Anmeldung und Beginn der Betreu-
ung im Jahresverlauf und nicht zuletzt die noch 
immer recht starren Betreuungszeiten fehlen in vie-
len Familien die zeitlichen Spielräume, eine Arbeit 
aufzunehmen oder aus der Arbeitslosigkeit heraus 
an einer (Nach-)Qualifizierungsmaßnahme teilzu-
nehmen.

Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass der elter-
liche Rechtsanspruch auf Betreuung ergänzt wird 
durch einen Rechtsanspruch auf Bildung für die 
Kinder vor der Grundschulphase. Die beschrie-
bene Betreuungslücke bedeutet deshalb auch: Zu 
viele Kinder erhalten nicht die vorschulische För-
derung und Bildung, die sie brauchen und die 
ihnen zusteht. Das ist angesichts der viel diskutier-
ten „sozialen Vererbung“ von Armut ein wichtiger 
Aspekt der Armutsprävention, der gänzlich in der 
Verantwortung der Landes- und Kommunalpolitik 
liegt.

Angesichts der aktuellen Situation müssen gestei-
gerte Investitionen in die frühe Förderung und 
Bildung erfolgen. Bei den ab Dreijährigen sollen 
noch in dieser Legislaturperiode 93 Prozent, in der 
nächsten 98 Prozent des Betreuungsbedarfs abge-
deckt sein. Für die unter Dreijährigen muss in den 

7 Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen 

und Jugend (2020).6 Schwarzer (2019).

„Durch weiterhin fehlende Betreu-
ungsplätze haben viele Eltern  keine 
hinreichenden Spielräume eine 
(existenzsichernde) Arbeit oder eine 
Qualifizierungsmaßnahme aufzuneh-
men.“
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benachteiligten Stadtteilen ad hoc eine Betreuungs-
quote von 35 Prozent erreicht werden.

Auch der Bedarf nach flexiblen Betreuungszeiten 
muss in zumindest zwei Kindertageseinrichtungen 
in jedem Stadtteil noch in dieser Legislaturperiode 
abgedeckt werden. Schließlich gibt es eine nicht 
unbedeutende Gruppe von Eltern (rund 20 Pro-
zent), die in Schichten, am Wochenende oder in den 
Abendstunden arbeiten.8 Dabei ist zu überlegen, wie 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, deren Arbeits-
zeitmodelle nicht mit den Standardbetreuungszeiten 
der Kindertageseinrichtungen zusammenpassen – 
wie zum Beispiel Krankenhäuser, Pflegeheime, Poli-
zei und private Betriebe – in die Finanzierung ein-
bezogen werden können. Arbeitslose Eltern ohne 
Betreuungsmöglichkeiten brauchen hingegen eine 
Lösung für ad hoc auftretende Bedarfe wie bei einer 
kurzfristig möglichen Arbeitsaufnahme oder Teil-
nahme an einer Fördermaßnahme. Dafür braucht 
es verbindlich vereinbarte Belegplätze in Kinderta-
geseinrichtungen für Eltern mit akuten, aber auch 
langfristigen Betreuungsbedarfen. Laut Bericht an 
die Bürgerschaft ist ein Modellprojekt in der Umset-
zung, das Plätze für den akuten Bedarf bereitstel-
len soll. Sollten Belegplätze kurzfristig weiterhin 
nicht realisierbar sein, müssen an das Modellpro-
jekt schnell anschließend Kurzzeit-Kinderhäuser mit 
regionalen Standorten in Bremen und Bremerhaven 
als Alternative eingerichtet werden.

Eine aktive Ausbildungspolitik zur 
Armutsprävention

Ausbildungslosigkeit erhöht das Armutsrisiko 
deutlich. Es gibt zwei Bildungsindikatoren, die 
das Ausmaß des Problems verdeutlichen. In der 
Altersgruppe der 18- bis unter 25-Jährigen ist im 
Bundesland Bremen der Anteil der jungen Men-
schen hoch, die nicht über eine Hochschulzugangs-
berechtigung verfügen, bisher keinen beruflichen 
Abschluss erworben haben, sich aber auch nicht in 
schulischer oder beruflicher Ausbildung oder einer 
anderen Bildungsmaßnahme befinden. Mit 16 Pro-
zent weist Bremen den höchsten Wert aller Bundes-
länder aus (Bundesdurchschnitt 10,3 Prozent).9 In 
der nächst höheren Altersgruppe der 25- bis 34-Jäh-
rigen lag der Anteil ohne beruflichen Abschluss 

zuletzt bei 23,2 Prozent, ebenfalls der mit Abstand 
höchste Wert aller Bundesländer (Bundesdurch-
schnitt 14,6 Prozent).10 Menschen ohne formalen 
beruflichen Abschluss sind aber oftmals von Armut 
betroffen: Sie sind seltener erwerbstätig, häufiger 
erwerbslos und können ihren Lebensunterhalt selte-
ner aus eigenem Einkommen bestreiten.

Wer nicht über einen Berufsabschluss verfügt, hat 
keinen erfolgreichen Zugang zum Ausbildungssys-
tem gefunden. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung 
kommt zu dem Schluss, dass die Ursachen hier-
für zwar vielschichtig sind, als zentral für das Land 
Bremen aber das zu geringe Ausbildungsangebot 
gelten kann.11 Mit einer Relation von 68,6 Ausbil-
dungsplätzen auf 100 ausbildungsinteressierte und 
-fähige junge Menschen (Angebotsquote zuguns-
ten der Ausbildungsinteressierten, AQI) ist tatsäch-
lich eine deutliche Unterversorgung der Bewerber-
innen und Bewerber zu konstatieren (siehe Artikel 
"Kommt eine Corona-Generation?" in diesem Band) in 
diesem Band. Im Ausbildungsjahr 2020 mündeten 
lediglich 31,6 Prozent der bei der Berufsberatung 
der Agentur für Arbeit als geeignete Bewerberinnen 
und Bewerber registrierten und von der Jugendbe-
rufsagentur unterstützten Jugendlichen in ein nicht 
gefördertes Ausbildungsverhältnis ein.

Der Anteil der in einen Ausbildungsbetrieb einmün-
denden Bewerberinnen und Bewerber ist innerhalb 
von drei Jahren auf 50 Prozent zu erhöhen, sodass 
mehr junge Bremerinnen und Bremer zum Berufs-
abschluss geführt werden können. Im gleichen Zeit-
raum soll das Ungleichgewicht zwischen Angebot 
und Nachfrage so weit abgebaut werden, dass min-
destens 80 Ausbildungsplätze für 100 Bewerberin-
nen und Bewerber zur Verfügung stehen (AQI). 

10 Bundesinstitut für Berufsbildung (2020). 

11 Bertelsmann Stiftung (2019).

8 Böhme (2020).

9 Statistische Ämter des Bundes und der Länder 

(2020b).
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